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Einzelplan 06

Ministerium fur Wissenschaft, Forschung
und Kultur (MWFK)

21 UnregelmafRigkeiten an der Viadrina

Die Europa-Universitit Viadrina handelte weder wirtschaftlich
noch sparsam: Sie richtete ein Grillfest fiir ihre Mitarbeitenden
aus und machte ihnen Geschenke. Dienstreisende flogen
Business Class und buchten zu teure Hotels. Der Stiftungsrat
erhéhte sich seine Aufwandsentschadigung um 100 Prozent. Ein
Professor der Viadrina wurde an eine andere Brandenburger
Hochschule versetzt - aber die Viadrina zahlt weiter fir ihn, bis
zu seiner Pensionierung im Jahr 2035 mindestens 4,4 Mio. Euro.
AuBerdem sinken die Studierendenzahlen seit Jahren drastisch.

211 Prifungsgegenstand

Die Europa-Universitat Viadrina (EUV) wurde im Jahr 1991 in
Frankfurt (Oder) im Zuge des Neuaufbaus und der Neustruk-
turierung der Hochschullandschaft in den Neuen Landern als
Europa-Universitat gegrundet. Sie sieht sich in der Tradition der
Brandenburgischen Universitat Frankfurt von 1506, die im Jahr
1811 nach Breslau verlegt wurde.!

Im Jahr 2008 wurde die EUV in die erste - und bis heute einzige
- Stiftungsuniversitat des Landes Brandenburg umgewandelt.
Infolgedessen wird die Universitat seit Marz 2008 nicht mehr vom
Land Brandenburg, sondern durch die Stiftung des offentlichen
Rechts, Stiftung Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (Oder),
getragen.?

Die EUV besteht aus drei Fakultaten: der rechtswissenschaftlichen,
der kulturwissenschaftlichen und der wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultat.

Im Sommersemester 2025 wurden insgesamt 30 Studiengange,
davon zehn grundstandige Studiengange, elf konsekutive Master-
studiengange, vier gebuhrenpflichtige Weiterbildungsstudien-

1 Vgl EUV (Hrsg): Mission und Leitbild. Online unter: www.europa-uni.de/de/universitaet/profil/leitbila-
mission/index.htm, (Abruf: 14. Oktober 2025).

2 Gesetz Uber die Errichtung der ,Stiftung Europa-Universitat Frankfurt (Oder)” vom 14. Dezember
2007 (GVBI. I, Nr. 16), fir den hier mal3geblichen Zeitraum, zuletzt gedandert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 24. Marz 2023 (GVBI. |, Nr. 7).
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gange sowie funf Zertifikat- und Aufbaustudiengange, an der EUV
angeboten. Immatrikuliert waren 3.774 Studierende.

Die EUV erhielt vom Land Brandenburg im Jahr 2023 eine
Zuwendung von rund 34,4 Mio. Euro als Grundfinanzierung. Die
weiteren Einnahmen der EUV lagen bei rund 12,3 Mio. Euro.?
Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht des Wissenschafts-
ministeriums.

21.2 Prufungsergebnis

Der Landesrechnungshof prufte stichprobenweise die Haushalts-
und Wirtschaftsfuhrung sowie die Haushaltsrechnung der EUV,
schwerpunktmalig fur das Haushaltsjahr 2023.

21.2.1 Grillfest fir Mitarbeitende

Zum Ausklang des Sommersemesters 2023 lud der Prasident
der EUV die Mitarbeitenden zu einem Grillfest auf die Terrasse
der Mensa. Zweck der Veranstaltung waren ,die Vernetzung und
der Austausch zwischen den Beschdftigten und der Hochschulleitung
sowie die Férderung des Gemeinschaftslebens der Universitat”.*

Far die Kulinarik standen 3.870 Euro zur Verfugung. Die EUV
bestellte 200 ,Grillbuffets” und (alkoholfreie) Getranke. Die Kosten
ubernahm vollstandig die EUV, nur alkoholische Getranke waren
von den Mitarbeitenden selbst zu finanzieren.

Die Finanzierung von Bewirtungen, an denen nur Mitarbeitende
teilnehmen, ist aus Steuergeldern nicht zulassig.®

21.2.2 Geschenke zu privaten Anldassen

Die EUV machte ihren Mitarbeitenden Geschenke im Gesamtwert
von 370 Euro. Hierbei handelte es sich um BlumenstrauRe zu
Genesungen, Geburtstagen, Promotionen und Ernennungen
sowie um Abschieds- und Hochzeitsgeschenke.

3 Eigene Einnahmen der EUV im Bereich des Grundhaushalts von rund 822.500 Euro und Einnahmen
aus Drittmitteln von 11,5 Mio. Euro.

Bewirtungs- und Reprasentationskostenantrag BWA2023-77 vom 20.Juli 2023.

5 Vgl 8 7 Landeshaushaltsordnung vom 21. April 1999 (GVBL. | Nr. 7), fur den hier mal3geblichen
Zeitraum, zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5.Juni 2019 (GVBI. I Nr. 20),Nr. 5.1 und 5.2
der Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides vom 27. Marz 2023 und Nr. 3 der Richtlinie
Uber die Erstattung von Bewirtungs- und Reprasentationskosten der EUV vom 22. Februar 2023.
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Die Finanzierung von Geschenken an Bedienstete der EUV zu
privaten Anlassen ist nicht zulassig.®

21.2.3 Weltweite Dienstreisen

Weltweite Dienstreisen zu Forschungs- und Konferenzzwecken
kdnnen ohne Weiteres eine universitare Aufgabe sein. Dies befreit
jedoch nicht von den Anforderungen der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit.” AulRerdem sollen Reisen nur durchgeftuhrt werden,
wenn sie aus dienstlichen Grinden notwendig sind, und es
werden nur notwendige Ausgaben erstattet.?

Dauer von Dienstreisen

Mehrere vom Landesrechnungshof geprufte Dienstreisen hatten
eine Dauer von neun bis 40 Tagen. Da bei der Abrechnung weder
Einladungen noch Teilnahmebestatigungen oder Forschungs-
nachweise vorlagen, konnte nicht eingeschatzt werden, ob die
Dauer dieser Reisen tatsachlich dienstlich notwendig war.

Flugkosten

Obwohl zum Teil sehr hohe Flugkosten erstattet wurden (in einem
Fall tber 4.700 Euro), forderte die EUV keine Preisvergleiche zum
Buchungszeitpunkt von den Mitarbeitenden. Ein Nachweis fur die
Wahl der wirtschaftlichsten Flugverbindung lag daher nicht vor.

Zudem erstattete die EUV Kosten fur Langstreckenfllge in der
Premium Economy und Business Class. Nach der Auslandsreise-
kostenverordnung® kann die EUV dies zwar tun, ein Anspruch
besteht indes nicht. Um die VerhaltnismaRigkeit zwischen Nutzen
und Preis zu wahren, bedarf es klarer Kriterien fur die Erstattung
von Kosten fur Langstreckenflige in einer hoheren Beférderungs-
klasse.

Die EUV zahlte den Dienstreisenden auch Ausgaben fur die
Reservierung von Sitzplatzen. Da im Preis fur ein Flugticket ein
Sitzplatz enthalten ist, handelt es sich aber nicht um notwendige
und damit erstattbare Reisekosten nach dem Reisekostenrecht.

6 Vgl § 7 Landeshaushaltsordnung, Nr. 5.1 und 5.2 der Nebenbestimmungen des Zuwendungs-
bescheides vom 27. Mdrz 2023 und Nr. 5 der Richtlinie Uber die Erstattung von Bewirtungs- und
Reprasentationskosten der EUV vom 22. Februar 2023.

7 Vgl.§87 Landeshaushaltsordnung.

8 Vgl.§2Abs.1und§10Abs. 1 Bundesreisekostengesetz vom 26. Mai 2005 (BGBI. I S. 1418), fur den hier
maf3geblichen Zeitraum, geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 28. Juni 2021 (BGBI. 1 S. 2250).

9 Vgl § 2 Abs. 2 S. 2 Auslandsreisekostenverordnung vom 21. Mai 1991 (BGBI. | S. 1140), fur den hier
mal3geblichen Zeitraum, zuletzt gedndert durch Art. 1V vom 27.Mdrz 2021 (BGBI. 1 S. 661).
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Private Aufenthalte

Dienstreisen konnen nach den reisekostenrechtlichen
Vorschriften mit einem privaten Aufenthalt verbunden werden.
Die Reisekostenvergltung ist aber so zu berechnen, als ob nur die
Dienstreise durchgefihrt worden ware;' es darf also nicht teurer
werden.

Ein Dienstreisender verbrachte privat mehrere Tage in New York.
Danach fuhr er mit dem Zug nach Boston, wo die Dienstreise
begann. Alle Reisekosten wurden ihm erstattet.

Ein Nachweis, dass durch die privaten Aufenthalte keine
Mehrausgaben fur die Flugtickets entstanden sind, lag nicht vor.
Die Kosten fur das Zugticket waren ohne den privaten Aufenthalt
nicht angefallen. Damit ist nicht nachweisbar, ob die Reisekosten
far die Flug- und Zugtickets in voller Hohe erstattungsfahig waren.

Teu(r)er Ubernachten in Washington D. C.

In einem Fall wurden Ubernachtungskosten in Washington D. C.
von 1.667 Euro fur sechs Nachte abgerechnet. Dies entspricht 278
Euro pro Nacht. Fiir Ubernachtungen in Washington D. C. sah das
Reisekostenrecht eine maximale Hohe von 203 Euro pro Nacht
vor."

Damit Uberstiegen die abgerechneten Ubernachtungskosten den
zulassigen Hochstsatz pro Nacht um 75 Euro. Es fielen also bei
sechs Nachten 450 Euro zu viel an.

Der Dienstreisende begrundete die Wahl des Hotels unter
anderem damit, dass der Preis fur ein Hotel ,in attraktiven
Gegenden wie dem Stadtteil Georgetown” hoch sei und es ihm
LWichtig” war, ,nicht auf Billigquartiere in anderen Bezirken auszu-
weichen”.

Der Landesrechnungshof hat kaum eine Begriundung gelesen, die
so unverhohlen dem Sparsamkeitsgrundsatz zuwiderlauft.

21.2.4 Aufwand und Entschadigung der Stiftungsratsmitglieder

Ein zentrales Organ der EUV ist der Stiftungsrat. Er berat die EUV,
beschlie3t Uber Angelegenheiten der Stiftung von grundsatzlicher
Bedeutung und Uberwacht die Tatigkeit des Stiftungsvorstands.

10 Vgl. § 13 Bundesreisekostengesetz.

11 Vgl. Anlage zur Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Uber die Neufestsetzung der Auslandstage- und
Auslandstibernachtungsgelder vom 13. Oktober 2022.
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Dem Stiftungsrat gehdérten im Jahr 2023 neun Mitglieder an. Er
fuhrte die gesetzlich vorgesehenen vier Sitzungen sowie eine
(halbtagige) Klausurtagung durch. Zudem nahmen Mitglieder des
Stiftungsrats an einer Sitzung der Prasidentenfindungskommission
und an der Amtseinfihrung des neuen Prasidenten teil.

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Stiftungsrats bekamen ihre
Reisekosten und die sonstigen angemessenen Auslagen erstattet.
Zudem beschloss der Stiftungsrat, dass der Vorsitzende und
sein Stellvertreter 500 Euro und jedes regulare Mitglied 250 Euro
Aufwandsentschadigung pro Sitzung erhalten. Die Vertreter
der EUV und des MWFK im Stiftungsrat verzichteten auf eine
Aufwandsentschadigung. Alle Veranstaltungen wurden mit einem
Catering begleitet.

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass keine der
(verpflichtenden) vier  Stiftungsratssitzungen langer als
2,5 Stunden dauerte. Die durchschnittliche Befassung pro
Tagesordnungspunkt lag bei zehn Minuten. Dafur fielen insgesamt
rund 14.000 Euro an.”

Der Stiftungsratsvorsitzende und dessen Stellvertreter erhielten
auch far die Teilnahme an der feierlichen Amtseinfuhrung des
neuen Prasidenten eine Aufwandsentschadigung von jeweils
500 Euro. Hier fallt es dem Landesrechnungshof schwer, den
entschadigten Aufwand zu erkennen.

Im Jahr 2024 verdoppelte der Stiftungsrat einstimmig seine
Aufwandsentschadigungen auf 1.000 Euro pro Sitzung fur den
Vorsitz und die Stellvertretung sowie auf 500 Euro fur regulare
Stiftungsratsmitglieder. Eine Begrundung fur die Erhdéhung war
dem Protokoll der Beschlussfassung nicht zu entnehmen.

21.2.5 Stiftung ohne Zustiftungen

Mit der Anderung der Rechtsform der EUV in eine Stiftungs-
universitat im Jahre 2008 wurde das Ziel verfolgt, aufgrund von
Steuervorteilen einer Stiftung Anreize fur potenzielle Spender
und Zustifter zu schaffen. Es wurde erwartet, dass sich vermehrt
Privatpersonen und Unternehmen finanziell fur die Stiftungs-
universitat engagieren.

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die EUV im
Haushaltsjahr 2023 Spenden mit Zweckbestimmung in Hohe von

12 1400 Euro Ubernachtungskosten, 1.500 Euro Reisekosten, 2.100 Euro Catering sowie 9.000 Euro
Aufwandsentschadigungen.
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61.050 Euro vereinnahmte. Spenden ohne Zweckbestimmung
konnte die EUV nicht einwerben.

Zustiftungen erhielt die EUV im gepruften Jahr nicht. Soweit
ersichtlich konnten seit Anderung der Rechtsform der EUV in eine
Stiftungsuniversitat kaum nennenswerte Zustiftungen akquiriert
werden.

21.2.6 Ein Universitatssportclub mit einem Drittel studentischer
Mitglieder

Esistauch Aufgabe der EUV, den Studierendensport zu férdern. Um
dieser hochschulrechtlichen Aufgabe gerecht zu werden, wurde
1994 der Universitatssportclub Viadrina Frankfurt (Oder) e. V. (USC)
gegrundet, der 22 Sportangebote im Programm hat.

Die EUV finanzierte den USC im Jahr 2023 mit 60.000 Euro, um
Sportmdglichkeiten anzubieten.”® Ein Beschluss der EUV dazu
existiert nicht. Die Zahlung erfolgt auf der Grundlage mundlicher
Absprachen zwischen der EUV und dem USC.

Die Satzung des USC lasst es ausdrucklich zu, dass nicht nur
Studierende, sondern jeder Mitglied des Vereins werden kann.
Von den 1.298 Mitgliedern im Jahr 2023 waren nur 38 Prozent
Studierende. Im Jahr zuvor waren es noch 58 Prozent studentische
Mitglieder.

2023 wurden Vorwdarfe offentlich, dass es im USC zu
rechtextremen Vorfallen gegkommen sei. Demnach hatten Vereins-
mitglieder ,verfassungsfeindliche, rechtsextreme Symbole im USC,
wie etwa Hakenkreuze oder SS-Runen, offen zur Schau gestellt [...]
und Mitarbeitende des Sportclubs [wiirden] dagegen mutmaflich
nicht vorgehen”* Studierende berichteten, dass sie ,Personen mit
rechten Symboliken gesehen” hatten.'

Der USC reagierte auf die Vorwurfe und Uberarbeitete seine
Haus- und Vereinsordnung. Er positionierte sich gegen Rassismus,
Diskriminierung sowie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.

13 Zusatzlich unterstitzte die EUV den USC mit 42.000 Euro zur Finanzierung eines Ausweichquartiers
aufgrund von Baumafnahmen.

14 Forschung und Lehre: Rechtsextreme Vorfdlle an der Europa-Universitdt Viadrina vom 14. Dezember
2023. Online unter: wwwforschung-und-lehre.de/politik/rechtsextreme-vorfaelle-an-der-viadrina-universitaet-
frankfurt-oder-6115, (Abruf: 14. Oktober 2025);
vgl. unter anderem: RBB: Universitdtssportclub USC. Viadrina kiindigt nach rechtsextremen Vorfallen
Mal3nahmen an. Online unter: www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2023/12/viadrina-rechtsextreme-
vorfaelle-sportdlub-neonazis-studenten-kanzler-diskussion.htmy, (Abruf: 14. Oktober 2025).

15 Maérkische Oderzeitung: Rechtsextreme Vorfdlle - USC Viadrina leitet konkrete Schritte ein. Online
unter: www.moz.de/lokales/frankfurt-oder/uni-frankfurt-_oder -nach-rechtsextremen-vorfaellen-_-uscviadrina-
leitet-konkrete-schritte-ein-72939227 htmi, (Abruf: 14. Oktober 2025).

202


http://www.forschung-und-lehre.de/politik/rechtsextreme-vorfaelle-an-der-viadrina-universitaet-frankfurt-oder-6115
http://www.forschung-und-lehre.de/politik/rechtsextreme-vorfaelle-an-der-viadrina-universitaet-frankfurt-oder-6115
http://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2023/12/viadrina-rechtsextreme-vorfaelle-sportclub-neonazis-studenten-kanzler-diskussion.html
http://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2023/12/viadrina-rechtsextreme-vorfaelle-sportclub-neonazis-studenten-kanzler-diskussion.html
https://www.moz.de/lokales/frankfurt-oder/uni-frankfurt-_oder_-nach-rechtsextremen-vorfaellen-_-usc-viadrina-leitet-konkrete-schritte-ein-72939227.html
https://www.moz.de/lokales/frankfurt-oder/uni-frankfurt-_oder_-nach-rechtsextremen-vorfaellen-_-usc-viadrina-leitet-konkrete-schritte-ein-72939227.html

Jahresbericht 2025 Landesrechnungshof Brandenburg

21.2.7 Sinkende Studierendenzahlen

Immer weniger Studierende, doch die Zuwendung steigt

Die Studierendenzahlen an der EUV sinken seit Jahren drastisch.
Im Wintersemester 2023/2024 waren nur noch 4.242 Studierende
eingeschrieben. Im Wintersemester 2019/2020 waren noch
6.020 Studierende immatrikuliert. Die EUV verlor also innerhalb
von nur vier Jahren fast jeden dritten Studierenden. Im letzten
Wintersemester 2024/2025 sank die Studierendenzahl weiter auf
unter 4.000.

Wahrend also die Studierendenzahlen zurlckgingen, stieg im
gleichen Zeitraum die Finanzierung der EUV fur Forschung, Lehre
und Transfer durch das Land kontinuierlich von 30,9 auf 35,5 Mio.
Euro.

355
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5.586,0 34,5
34,2
30,9 30,9
2019 2020 2021 2022 2023 2024
—e— Studierende Institutionelle Férderung in Mio. €

Abbildung 27:  Entwicklung der Studierendenzahl und der Hohe der institutionellen
Forderung nach Jahren
Quelle: Haushaltsplane des MWFK und Studierendenstatistiken der EUV fur
die Jahre 2019 bis 2024, eigene Darstellung

Die abnehmenden Studierendenzahlen in Verbindung mit der
gestiegenen institutionellen Férderung fuUhrten dazu, dass die
Kosten pro Studierendem an der EUV signifikant angestiegen sind.
Sie haben sich von 5.133 Euro auf 9.026 Euro pro Jahr annaherend
verdoppelt - und das innerhalb von nur funf Jahren.
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=—@=—[Kosten pro Studierendem in €

Abbildung 28:  Kosten pro Studierendem nach Jahren
Quelle: Haushaltsplane des MWFK und Studierendenstatistiken der EUV fur
die Jahre 2019 bis 2024, eigene Darstellung

Studiengdnge mit geringer Nachfrage

Der Landesrechnungshof hat bei der EUV die Anzahl an Studien-
anfangern in den neun grundstandigen und elf konsekutiven
Masterstudiengangen™ vom Wintersemester 2020/2021 bis
zum Sommersemester 2024 sowie die Anzahl an Studienplatzen
erhoben. Dabei zeigte sich ein dramatisches Bild:

Im Erhebungszeitraum bot die EUV pro Studienjahr durch-
schnittlich 1.781 Studienplatze an. Bei durchschnittlich 1.068
Studienanfangern ergab sich eine Auslastung der Studiengange
von nur 60 Prozent. Das bedeutet, dass rechnerisch 40 Prozent
der Lehrkapazitaten ungenutzt blieben. Im Zeitverlauf zeigte sich,
dass die Auslastung der Studiengange insgesamt von 74 Prozent
im Studienjahr 2020/21 (1.848 Studienplatze und 1.364
Studienanfanger) auf 50 Prozent in dem Studienjahr 2022/23
(1.782 Studienplatze und 889 Studienanfanger) sank.

30 Prozent des Studienangebots der EUV verzeichneten im Durch-
schnitt Uber vier Jahre hinweg nur bis zu funf Studienanfanger pro

16 Fur die Wirtschaftlichkeit von Masterstudiengangen vgl. auch: Rechnungshof Baden-Wurttemberg
(Hrsg) (2024). Denkschrift 2024 zur Haushalts- und Wirtschaftsfuhrung des Landes Baden-
Wlrttemberg. Beitrag Nr. 17 Wirtschaftlichkeit der Masterstudiengdnge an Hochschulen fur
angewandte Wissenschaften und Universitaten in Baden-Wurttemberg, Karlsruhe: Rechnungshof
Baden-Wurttemberg: S. 158-164.

17 Das Studienjahr setzt sich aus dem jeweiligen Wintersemester sowie dem sich anschliellenden
Sommersemester zusammen. Dieses Vorgehen wurde gewahlt, weil nicht alle Studiengange auch im
Sommersemester angeboten werden.
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Semester. Beispielsweise haben sich in die Masterstudiengange
Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas sowie Literatur-
wissenschaft mit jeweils 15 Studienplatzen im Mittel nur zwei bzw.
drei Studierende eingeschrieben. Dies entspricht einer Auslastung
von gerade mal 13 und 20 Prozent. In einigen Fachern nahm kein
oder nur ein Studierender im Semester das Studium auf.'®

Selbst in einem ,Massenstudiengang” wie Rechtswissenschaft, in
dem durchschnittlich 200 Studienplatze an der EUV angeboten
wurden, waren nur zwei Drittel belegt.

21.2.8 Finanzierung eines Lehrstuhls an einer anderen
Hochschule

Im Zuwendungsbescheid fur das Jahr 2023 zog das MWFK der
EUV 254.000 Euro ab. Grundlage hierfur war eine Vereinbarung
mit einer anderen Hochschule zur Versetzung eines Professors.
Die EUV hatte sich verpflichtet, alle mit der Versetzung des
Professors im Zusammenhang stehenden Kosten fur die an der
aufnehmenden Hochschule einzurichtende Professur weiterhin
zu tragen. Im Gegenzug verpflichtete sich die aufnehmende
Hochschule, der Versetzung des Professors zuzustimmen und ihn
weiterzubeschaftigen.

Deswegen erstattete die EUV der aufnehmenden Hochschule die
Lehrstuhlkosten bis zur Pensionierung (voraussichtlich) im Jahr
2035 vollstandig. Sie leistet also hochgerechnet Zahlungen von
mindestens 4,4 Mio. Euro. Eine Gegenleistung in Forschung, Lehre
oder akademischer Selbstverwaltung erhalt die EUV nicht.

Ursachlich hierfur waren beamtenrechtlich zweifelhafte Entschei-
dungen der EUV bei der Besetzung des Prasidentenamtes.

Die Tatigkeit des Prasidenten einer brandenburgischen
Hochschule wird regelmallig im Beamtenverhaltnis auf Zeit

18 Masterstudiengang Europdische Kulturgeschichte (auslaufend): jeweils keine Studienanfanger im
Sommersemester 2023 und im Wintersemester 2022/2023; Masterstudiengang Geschichte der
Moderne transkulturell: kein Studienanfanger im Sommersemester 2024 und ein Studienanfanger
im Wintersemester 2023/2024; Masterstudiengang Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas:
jeweils ein Studienanfanger im Wintersemester 2023/2024 und im Sommersemester 2024; Master-
studiengang Literaturwissenschaft: Asthetik Literatur Philosophie: ein Studienanfanger im Winter-
semester 2023/2024 und kein Studienanfanger im Sommersemester 2023; Masterstudiengang
Sprache - Medien - Gesellschaft: jeweils ein Studienanfanger im Sommersemester 2024 und im
Sommersemester 2023 .
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ausgeubt.” Das Beamtenverhaltnis auf Zeit endet mit Ablauf der
Amtszeit, wenn keine Wiederwahl erfolgt.?®

Bereits bei der Ubernahme wurde jedoch vereinbart, dass
der Professor beim Ausscheiden aus dem Prasidentenamt vor
Erreichen der Pensionsaltersgrenze auf Antrag als Professor (W 3)
unter Berufung in das Beamtenverhaltnis auf Lebenszeit ernannt
wird, wenn er

- abgewahlt wird?' oder

— die sechsjahrige Amtszeit vollstandig absolviert hat.??

Diese Ubernahmevereinbarung ist nach Dafiirhalten des Landes-
rechnungshofs unrechtmallig, da sie nicht auf eine Ermachtigung
des Hochschulgesetzes gestutzt werden kann.

Nach nur drei Jahren - also der Halfte der Amtszeit - bat der
Professor um Entlassung aus dem Amt des Prasidenten. Zeitgleich
beantragte er, an der EUV zum Professor im Beamtenverhaltnis
auf Lebenszeit ernannt zu werden.

Dabei nahm der Professor Bezug auf eine wenige Tage vorher
geschlossene Erganzungsvereinbarung zur Berufungsverein-
barung. Diese sah nun vor, dass auch im Falle einer Entlassung
aus dem Amt des Prasidenten auf dessen Antrag zeitgleich eine
Ernennung zum Professor im Beamtenverhaltnis auf Lebenszeit
vorzunehmen sei.

Die EUV entlie@ den Professor sodann aus dem Amt des
Prasidenten und ernannte ihn unmittelbar danach zum Professor
im Beamtenverhaltnis auf Lebenszeit.

Nach Auffassung des Landesrechnungshofs hatte der Antrag
auf Entlassung aus dem Beamtenverhaltnis auf Zeit aber die
Beendigung dieses Beamtenverhaltnisses mit einer Nachver-
sicherung in der Rentenversicherung zur Folge haben mussen.

AnschlieRend informierte der Professor die EUV, dass er seine
Professur kunftig an einer anderen Brandenburger Hochschule
ausuben wolle. Hierfir wurde die besagte Verwaltungsverein-

19 Vgl.§ 65 Abs. 5 Satz 2 Brandenburgisches Hochschulgesetz vom 28. April 2014 (GVBI. I Nr. 18), fur den
hier mal3geblichen Zeitraum.

20 Vgl.88108, 122 Abs. 4 Landesbeamtengesetz vom 3. April 2009 (GVBI.I/09, [Nr. 04], S. 26), fir den hier
mal3geblichen Zeitraum.

21 Vgl.865 Abs. 4 Hochschulgesetz.
22 Vgl.865 Abs. 5 Hochschulgesetz.
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barung geschlossen. Im Frahjahr 2018 trat er die Professur an der
anderen Hochschule an.

Diese Verwaltungsvereinbarung zur Versetzung des Professors
halt der Landesrechnungshof im Grundsatz fur zuldssig. Allerdings
ist die Vereinbarung nur aufgrund der nach der Entlassung aus
dem Amt des Prasidenten erfolgten fragwurdigen Ernennung zum
Professor der EUV notwendig geworden.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Prasidentenamt beantragte
der Professor bei der EUV zudem, von seiner Lehrverpflichtung
fur neun Monate befreit zu werden. Nach seiner Versetzung an
die andere Brandenburger Hochschule beantragte der Professor
eine Verlangerung um weitere drei Monate.

Diese Freistellung von der Lehre war aber nach Ansicht des
Landesrechnungshofs nicht von den Vorschriften uber die
Freistellung zugunsten der Forschungsaufgaben gedeckt, da der
Professor vor Ablauf seiner sechsjahrigen Prasidentschaft aus
dem Amt schied.

21.3 Folgerungen

Die an der EUV festgestellten Mangel waren aufs Ganze gesehen
zwar nicht systematisch beklagenswert, offenbarten aber
erhebliche Defizite im Verwaltungshandeln. Die Grundsatze der
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Ordnungsmaligkeit mussen
zukunftig noch mehr im Mittelpunkt des Agierens der EUV stehen.

Im Einzelnen:

Unzulassige Leistungen fur Mitarbeitende (Grillfeste und
Geschenke) sind zukunftig zu unterlassen.

Bei der Abrechnung von Dienstreisen sind die gesetzlichen
Vorgaben einzuhalten. Der Landesrechnungshof madchte hier
besonders darauf hinweisen, dass bei langen Dienstreisen, Dienst-
reisen in Kombination mit Privataufenthalten und der Buchung
von Flugen in der Business Class auf einen wirtschaftlichen und
sparsamen Umgang mit Steuergeldern achtzugeben ist.

Die Mitgliedschaft in dem Stiftungsrat der EUV ist ein Ehrenamt.
Daher sollte die finanzielle Umrahmung dieses Amtes grundsatzlich
Uberdacht werden. Insbesondere kann der Landesrechnungshof
die Notwendigkeit der (begrindungsfreien) Verdoppelung der
Aufwandsentschadigungen nicht nachvollziehen. Dies gilt insbe-
sondere, da den Stiftungsratsmitgliedern stets die entstandenen
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Reisekosten und Ubernachtungen erstattet wurden und bei jeder
Sitzung ein Catering serviert wurde.

Der Landesrechnungshof zeigt sich Uberrascht, dass die EUV seit
Stiftungsgrindung im Jahr 2008 keine Zustiftungen erhalten hat.?
Die EUV ist dringend gefordert, Malinahmen zu ergreifen, um das
Spendenaufkommen zu erhéhen und Zustiftungen einzuwerben.

Mit dem USC kommt die EUV ihrem hochschulrechtlichen Auftrag
nach, den Hochschulsport zu férdern. Die EUV muss allerdings ein
besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der studentischen
Mitgliederzahlen des USC legen. Bei der Finanzierung des
USC bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, wie die Mittel
wirtschaftlich und sparsam einzusetzen sind.

Hinsichtlich der drastisch sinkenden Studierendenzahlen sollte die
EUV die Nachfrage nach den Studiengangen beobachten. Nicht
nachgefragte Studiengange sind einzustellen; neue Studiengange
sollten entwickelt werden.?* In diesem Zusammenhang empfiehlt
der Landesrechnungshof der EUV auch, die Lehrressourcen
in nicht ausgelasteten und Uberausgelasteten Studiengangen
anzupassen.

Die Geschehnisse um den Wechsel des Professors an die EUV und
dessen Versetzung an eine andere Brandenburger Hochschule
sind hochschul- und beamtenrechtlich auBergewdhnlich. Es wird
bundesweit wohl einzigartig sein, dass eine Hochschule eine
W 3-Professur an einer anderen Hochschule finanziert, ohne
irgendeine Gegenleistung zu erhalten. Der Landesrechnungshof
ist sich bewusst, dass diese Vorgange nicht ruckabgewickelt
werden kénnen und eine Ruckkehr an die EUV nicht ohne
Zustimmung des Professors moglich ware.

21.4 Stellungnahme

Das MWFK nahm zum Entwurf des Jahresberichtsbeitrags
schriftlich Stellung.

Der Stiftungsrat habe ein umfangreiches Aufgabenportfolio. Er
stehe mit Blick auf die Gewinnung von Mitgliedern mit anderen
Gremien im Wissenschaftsbereich im Wettbewerb. Bei der
Beurteilung der durchschnittlichen Befassung pro Tagungs-

23 Vgl Bericht des MWFK zu TOP 5 der 41. Sitzung des Ausschusses fur Wissenschaft, Forschung und
Kultur am 5. Dezember 2018. Evaluation des Stiftungsmodells der Europa-Universitat Viadrina
Frankfurt (Oder), P-AWFK 6/41 vom 24. Januar 2019.

24 Vgl Wissenschaftsrat (Hrsg.) (2024): Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Hochschulsystems des
Landes Brandenburg. KéIn: Wissenschaftsrat, S. 229.
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ordnungspunkt musse die umfangreiche Vor- und Nachbereitung
berlcksichtigt werden. Der Stiftungsrat habe die Rolle eines
externen Begleiters der strategischen Entwicklung der EUV
ubernommen, wie es der Wissenschaftsrat anempfohlen hat.

Umfangreich legt das MWFK dar, dass und wie die EUV einen
umfassenden Reformprozess zur Profilierung in Lehre und
Forschung mit dem Ziel angestoRen habe, mehr Studierende zu
gewinnen.

Das MWFK halt das Agieren der EUV bezuglich des Professors
fur rechtmaRig. Durch eine analoge Anwendung der hochschul-
gesetzlichen Normen seien sowohl die Ubernahmeverpflichtung
als auch die Weiterbeschaftigung und die Freistellung des
Professors zulassig. Das Wissenschaftsministerium mdchte
zudem hervorheben, dass der ehemalige Prasident als regularer
Professor tatig und daher kein Schaden fur den Landeshaushalt
entstanden sei.

21.5 Schlussbemerkungen

Der Landesrechnungshof halt auch nach der Stellungnahme
des MWFK an seinen Prufungsergebnissen und Empfehlungen
fest. Er weist darauf hin, dass die Feststellungen an der EUV,
auch verglichen mit anderen Brandenburger Hochschulen,
aullergewohnlich sind.

Der Landesrechnungshof hegt Zweifel, dass eine dreifach analoge
Anwendung des Hochschulgesetzes durch das MWFK hinsichtlich
der Vorkommnisse um die Prasidentschaft vertretbar ist. Ware
es dann nicht angemessen, die geltende Rechtslage durch eine
Gesetzesanderung zu verandern und einen Rucktritt zu regeln? 2

Es irritiert den Landesrechnungshof, wenn das MWFK davon
spricht, dass durch den Vorgang kein Schaden fir den Landes-
haushalt entstanden sei. Immerhin erhalt die EUV eine Zuwendung
des Landes, um Lehre und Forschung in Frankfurt (Oder) und nicht
anderenorts anzubieten. Wahrend der Freistellung zugunsten
der Forschung bot der Professor keine Lehre an. Dies ist aber
ebenfalls ein elementarer Bestandteil des Professorenamtes.

AulBerdem Uberrascht die Stiftungsratslosung zur Begleitung der
strategischen Entwicklung der EUV. Denn es handelt sich nicht -
wie vom Wissenschaftsrat empfohlen - um eine externe Beratung.

25 Vgl. etwa die Regelung in Schleswig-Holstein, 8 23 Abs. 12 Gesetz Uber die Hochschulen und das
Universitatsklinikum Schleswig-Holstein in der Fassung vom 5. Februar 2016.
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Der Stiftungsrat ist ein Organ der Stiftung Europa-Universitat
Viadrina Frankfurt (Oder) und nimmt wesentliche Aufgaben im
unmittelbaren Zusammenhang mit der EUV wahr. AulRerdem
sitzen Vertreter der EUV und des MWFK im Stiftungsrat.

Der Landesrechnungshof begrulst es, dass die EUV einen
umfassenden Reformprozess eingeleitet hat. Er erkennt an, dass
die EUV durch die Einstellung, Anpassung und Neuauflage von
Studiengangen sowie verschiedene Marketingkampagnen bestrebt
ist, dem dramatischen Trend rucklaufiger Studierendenzahlen
entgegenzuwirken. Ein erster Schritt ist getan, es wird ein weiter
Weg sein.

210



	Jahresbericht 2025 
	Vorwort 
	I.	Haushaltsrechnung
	1	Entlastung für das Haushaltsjahr 2022
	2	Das Wesentliche zum Haushaltsjahr 2023
	3	Abschluss des Haushaltsjahres 2023
	4	Schuldenbremse weiterhin nicht eingehalten
	5	Haushaltsvollzug 2023
	6	Vermögensnachweis 2023 und weitere Nachweise 
	7	Prüfung von Belegen
	II.	Haushaltslage

	8	Einnahmen und Ausgaben 2024
	9	Zuweisungen des Landes an die Kommunen
	10	Finanzierungssaldo, Zinsausgaben, Schuldenstand
	11	Struktureller Saldo
	12	Überwachung der Schuldenbremse 
	13	Personalhaushalt
	14	Ausblick
	III.	Besondere Prüfungsergebnisse


	Einzelplan 03
	Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK)
	15	Defizite beim Flächenmanagement verhindern Einsparungen in Millionenhöhe

	Einzelplan 03 
	Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK)
	16	Privaten Erwerb und Besitz von Waffen besser kon­trollieren

	Einzelplan 03 
	Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK)
	17	Zuwendungen im Hochbau – viel Geld, zu wenig Steuerung

	Einzelplan 04 
	Ministerium der Justiz und für Digitalisierung (MdJD)
	18	Finanzierung der Forensischen Ambulanzen neu aufstellen

	Einzelplan 04 
	Ministerium der Justiz und für Digitalisierung (MdJD) und 
	Einzelplan 12
	Ministerium der Finanzen und für Europa (MdFE)
	19	Vernichtung statt Verwertung?

	Einzelplan 05
	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS)
	20	Das Ministerium hat das Haushalts- und Ver­gabe­recht durchgängig zu beachten

	Einzelplan 06 
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK)
	21	Unregelmäßigkeiten an der Viadrina

	Einzelplan 08
	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz (MWAEK)
	22	Auch in Krisenzeiten sollte das Wirtschafts­ministerium eigene Vorgaben beachten
	IV.	Ergebnisberichte 


	Einzelplan 05
	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS)
	23	Weiter hohe Schulgelder für Familien mit mittleren Einkommen

	Einzelplan 05
	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS)
	24	Das Ministerium verzichtete auf die Rückforderung von Fördermitteln
	V.	Bericht nach § 37 Satz 3 Medienstaatsvertrag

	25	Prüfung der Besetzung und Arbeitsweise der Überwachungsgremien des Rundfunk Berlin-Brandenburg – Teil 2

	Großes Kollegium 
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis


	_Hlk210807695
	_Hlk204674118
	_Hlk204674146
	_Hlk204675340
	_Hlk204676129
	_Hlk204676427
	_Hlk204676477
	_Hlk204676509
	_Hlk204676539
	_Hlk204603225
	_Hlk204673692
	_Hlk204676568
	_Hlk204673911
	_Hlk204673942
	_Hlk204673968
	_Hlk204674049
	_Hlk204674082
	_Hlk204676286
	_Hlk204676453
	_Hlk204673660
	_Ref209100869
	_Hlk209084004
	_Hlk209452005
	_Hlk210232326
	_Hlk210724007
	_Ref163201692
	_Ref206143303
	_Ref163201692
	_Ref185488856
	_Ref185489847
	_Hlk210036417
	_Hlk209171457
	_Hlk209171506
	_Ref54346745
	_Ref55990673
	_Ref57192676
	_Ref58245897
	_Ref58504116
	_Ref60813703
	_Ref121916870
	_Ref124073290
	_Ref127429089
	_Ref135983819
	_Ref136089174
	_Ref144908222
	_Ref193971005
	_Hlk209514407
	_Hlk210141018
	_Hlk210141887
	_Ref193978789
	_Ref193978797
	_Ref194661381
	_Ref193980508
	_Hlk210141314
	_Hlk210141344
	_Ref194649688
	_Ref194930383
	_Ref201351257
	_Ref194930445
	_Ref193705117
	_Ref135988427
	_Ref142038696
	_Ref60861220
	_Hlk104979205
	_Hlk209531889
	_Hlk209772053
	_Hlk209516742
	_Hlk210141067
	_Hlk210141812
	_Hlk210141136
	_Hlk209710140
	_Hlk209710227
	_Hlk209710332
	_Hlk209089143
	_Hlk209095552
	Abbildung 1:	Fälligkeitsstruktur des Kreditportfolios
	Abbildung 2:	Schema Deckungsbeziehungen in den Kapiteln 10 025, 10 026 und 10 027 des Haushaltsplans 2023/2024
	Abbildung 3:	Anteile der Einnahmearten 2024 an den Gesamteinnahmen
	Abbildung 4:	Bereinigte Pro-Kopf-Einnahmen 2024
	Abbildung 5:	Anteile der Ausgabearten 2024 an den Gesamtausgaben
	Abbildung 6:	Bereinigte Pro-Kopf-Ausgaben 2024
	Abbildung 7:	Zuweisungen an die Kommunen nach Kategorien im Jahr 2024
	Abbildung 8:	Schematische Darstellung der Zuweisungen des Landes an die Kommunen 2024 – nicht maß­stabsgetreu
	Abbildung 9:	Zuweisungen an die Kommunen im Jahr 2024 außerhalb des KFA
	Abbildung 10:	Zuweisungen aus den Ressorteinzelplänen an die Kommunen im Jahr 2024
	Abbildung 11:	Finanzierungssalden 2020 bis 2024
	Abbildung 12:	Nettokreditaufnahme, Zinsausgaben und Schuldenstand 2020 bis 2024
	Abbildung 13:	Pro-Kopf-Verschuldung 2023 und 2024
	Abbildung 14:	Einsatzgebiete des Landespersonals sowie Kenn­zahlen zum Per­sonal­haushalt 2024
	Abbildung 15:	Ausgaben und Aufwendungen für das aktive Personal
	Abbildung 16:	Personalstellen 2022 bis 2026 ohne Einzelplan 14 
	Abbildung 17:	Entwicklung der Besetzung der Personalstellen ohne Einzelplan 14 für die Jahre 2014 bis 2024
	Abbildung 18:	Besetzungsquoten ohne Einzelplan 14 für die Jahre 2020 bis 2024
	Abbildung 19:	Verhältnis Versorgungsempfangende zu aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern 2020 bis 2024
	Abbildung 20:	Aktuelle Altersstruktur der aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter 
	Abbildung 21:	Entwicklung des Sonder­ver­mögens Ver­sor­gungs­fonds 2020 bis 2024
	Abbildung 22:	Übersicht über die Entwicklung der Planstellen in den Haushaltsjahren 2010 bis 2024 im Land Brandenburg
	Abbildung 23:	Kreislauf Portfoliomanagement
	Abbildung 24:	Struktur der Waffenbehörde im Polizeipräsidium 
	Abbildung 25:	Ausgabenentwicklung zur ForA, Ansatz und Ist-Ausgaben
	Abbildung 26:	Entlassene und versorgte Personen nach Justizvollzugsanstalt (absolute Ver­teilung)
	Abbildung 27:	Entwicklung der Studierendenzahl und der Höhe der institutio­nellen Förderung nach Jahren
	Abbildung 28:	Kosten pro Studierendem nach Jahren
	Tabelle 1:	Jahresabschlüsse 2019 bis 2023
	Tabelle 2:	Haushalterische Verschuldung 2019 bis 2023
	Tabelle 3:	Entwicklung der Verschuldung am Kreditmarkt
	Tabelle 4:	Berechnung des Saldos der finanziellen Transaktionen
	Tabelle 5:	Tilgungsregelungen für die notlagenbedingten Kreditaufnahmen
	Tabelle 6:	Berechnung des strukturellen Ergebnisses
	Tabelle 7:	Bestand des Kontrollkontos zum 31.12.
	Tabelle 8:	Verschuldung am Kreditmarkt und Derivatevolumen 2019 bis 2023
	Tabelle 9:	Entwicklung der Struktur des Gesamtportfolios
	Tabelle 10:	Entwicklung der Zinsausgaben
	Tabelle 11:	Maßnahmen des BBP 2023
	Tabelle 12:	Wesentliche Ausgaben 2023 aus dem BBP
	Tabelle 13:	Ausgabereste und ihr Anteil an den geplanten Gesamtausgaben 
	Tabelle 14:	Entwicklung der GMA 2019 bis 2026
	Tabelle 15:	Haushaltsvermerke im Epl. 10
	Tabelle 16:	Rücklagen zu den Jahresabschlüssen 2019 bis 2023
	Tabelle 17:	Vermögen und Schulden sowie Bürgschaften und Gewährleistungen 2023
	Tabelle 18:	Vermögenswerte des Ver­sorgungs­fonds zum 31. Dezember 2019 bis 2023
	Tabelle 19:	Haushaltsmittel des SV Zifo nach Kategorien zum 31. Dezember 2023
	Tabelle 20:	Bestand des SV Zifo
	Tabelle 21:	Vergleich des Gesamtüberblicks mit den Projektblättern
	Tabelle 22:	Maßnahmen des SV Zifo nach Haushaltsjahren
	Tabelle 23:	Grundvermögen 2022 und 2023
	Tabelle 24:	Sonstiges Verwaltungsgrundvermögen 2023
	Tabelle 25:	Jahresabschlüsse 2019 bis 2023 des ZIT-BB
	Tabelle 26:	FBB Darlehens- und Kapitalveränderungen
	Tabelle 27:	Einnahmearten 2022 bis 2024 
	Tabelle 28:	Ausgabearten 2022 bis 2024
	Tabelle 29:	Haushaltswirtschaftliche Quoten 2021 bis 2024 
	Tabelle 30:	Struktureller Saldo 2022 bis 2024
	Tabelle 31:	Personalausgaben nach Zweckbestimmungen, Anzahl der Beschäf­tig­ten und Versorgungsempfangenden sowie ausgewählte Kenn­zahlen 2020 bis 2024
	Tabelle 32:	Versorgungsleistungen 2020 bis 2024
	Tabelle 33:	Versorgungsempfangende und Tatbestände zur Entstehung des Ruhegehalts 2024
	Tabelle 34:	Entwicklung der vereinnahmten Gebühren
	Tabelle 35:	Arbeitsumfang der Waffenbehörde
	Tabelle 36:	Überprüfte Erlaubnisinhaber
	Tabelle 37:	Auswertung der noch zu überprüfenden Personen
	Tabelle 38:	Kontrollen der sicheren Aufbewahrung
	Tabelle 39:	Zuwendungen des Landes Branden­burg für Bau­maß­nahmen und Aus­gaben des Landes Branden­burg für Landes­hoch­bau­maß­nahmen 2015-2021 
	Tabelle 40:	Träger der ForA
	Tabelle 41:	Ausgaben für Broschüren und Flyer 
	Tabelle 42:	Abschluss von Beratungs­ver­trägen ohne Zustimmung des Ver­waltungs­rats 

